
19 ZB 09.2706 

AN 5 K 09.560 

G r o ß e s  S t a a t s -

w a p p e n  

 

 

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 
 

In der Verwaltungsstreitsache 

 

**** ****** ********** ********** (geb. **********), 

************ ** ** ***** ********, 

 - Kläger - 

 

bevollmächtigt: 

Rechtsanwälte ****** ****** *** ********, 

******************* ** ***** ********, 

 

gegen 

 

Stadt Nürnberg, 

Rechtsamt, 

Hauptmarkt 18, 90403 Nürnberg, 

 - Beklagte - 

 

wegen 

 

Ausländerrechts; 

hier: Antrag des Klägers auf Zulassung der Berufung gegen das Urteil des Bayeri-

schen Verwaltungsgerichts Ansbach vom 27. August 2009, 

 

erlässt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, 19. Senat, 

durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Krodel, 

den Richter am Verwaltungsgerichtshof Dr. Mayer, 

die Richterin am Verwaltungsgerichtshof Häberlein 

 

ohne mündliche Verhandlung am 23. November 2009 

folgenden 
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Beschluss: 

 

 I. Der Antrag auf Zulassung der Berufung wird abgelehnt. 

 

 II. Die Kosten des Zulassungsverfahrens trägt der Kläger. 

 

 III. Der Streitwert für das Zulassungsverfahren wird auf 5.000,-- € 

festgesetzt. 

 

 

Gründe: 

 

Der zulässige Antrag hat in der Sache keinen Erfolg. Zulassungsgründe liegen – so-

weit dargelegt – nicht vor (§ 124 a Abs. 5 Satz 2 VwGO). 

 

1. An der Richtigkeit des angefochtenen Urteils bestehen – jedenfalls im Ergebnis – 

keine ernstlichen Zweifel (§ 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO). Das Verwaltungsgericht hat 

die Klage zu Recht als unbegründet abgewiesen, da dem Kläger ein Anspruch auf 

Neuverbescheidung des Antrags auf Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nicht 

zusteht (§ 113 Abs. 5 Satz 2 VwGO). Die Voraussetzungen des § 26 Abs. 4 Auf-

enthG sind nicht erfüllt. 

 

a) In der Rechtsprechung der Oberverwaltungsgerichte ist umstritten, ob die in § 102 

Abs. 2 AufenthG angeordnete Anrechnung von Duldungszeiten vor dem 1. Januar 

2005 auf die Frist für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nach § 26 Abs. 4 

AufenthG voraussetzt, dass sich an den Duldungszeitraum nahtlos die Erteilung 

einer ebenfalls anzurechnenden Aufenthaltsbefugnis nach dem Ausländergesetz 

1990 oder einer Aufenthaltserlaubnis nach dem 5. Abschnitt des Kapitels 2 des 

Aufenthaltsgesetzes anschließt (so VGH BW, Beschluss vom 19.5.2008 – 11 S 

942/08 –, InfAuslR 2008, 300 [301]), oder ob solche Zeiten bereits dann angerech-

net werden können, wenn am 1. Januar 2005 die Voraussetzungen für die Ertei-

lung einer Aufenthaltserlaubnis nach dem 5. Abschnitt des Kapitel 2 gegeben wa-

ren und auch zum Zeitpunkt der tatsächlichen Erteilung noch vorgelegen haben 

(so OVG NRW, Beschluss vom 4.9.2008 – 18 E 428/08 –, EZAR-NF 24 Nr. 8, S. 2 

f.). Der Unterschied zwischen beiden Rechtsansichten besteht mit anderen Wor-

ten im Wesentlichen darin, dass nach Auffassung des VGH Baden-Württemberg 
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eine Anrechnung von Duldungszeiten nur dann in Betracht kommt, wenn der An-

tragsteller bereits zum 1. Januar 2005 tatsächlich eine Aufenthaltserlaubnis in 

Händen hielt, während das OVG Nordrhein-Westfalen insoweit bereits das Beste-

hen eines Anspruchs am 1. Januar 2005 genügen lässt. 

 

b) Auch wenn das Verwaltungsgericht in der angefochtenen Entscheidung eine deut-

liche Präferenz für die Auffassung des VGH Baden-Württemberg hat erkennen 

lassen, so hat es den Sachverhalt doch gleichwohl auch unter Zugrundelegung 

der Rechtsauffassung des OVG Nordrhein-Westfalen geprüft und – jedenfalls im 

Ergebnis – rechtlich zutreffend gewürdigt; denn dem Kläger steht nach beiden Auf-

fassungen ein Anspruch auf Anrechnung von Duldungszeiten vor dem 1. Januar 

2005 nicht zu. 

 

aa) Unstreitig ist insoweit zunächst, dass eine Anrechnung von Zeiten nach dem 

1. Januar 2005 von vornherein nicht in Betracht kommt, da § 102 Abs. 2 AufenthG 

eine solche nicht anordnet (vgl. insoweit übereinstimmend VGH BW, Beschluss 

vom 19.5.2008 – 11 S 942/08 –, InfAuslR 2008, 300 [301]; OVG NRW, Beschluss 

vom 4.9.2008 – 18 E 428/08 –, EZAR-NF 24 Nr. 8, S. 2). 

 

bb) Legt man die Auffassung des VGH Baden-Württemberg zugrunde, so scheitert ei-

ne Anrechnung von Duldungszeiten vor dem 1. Januar 2005 vorliegend bereits 

daran, dass dem Kläger erst am 31. Juli 2007 und nicht schon am 1. Januar 2005 

eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wurde. Geht man hingegen von der Auffassung 

des OVG Nordrhein-Westfalen aus, nach der bereits das Bestehen eines An-

spruchs auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis am 1. Januar 2005 ausreicht, so 

führt auch dies zu keinem anderen Ergebnis: 

 

Dem Kläger konnte vorliegend am 31. Juli 2007 lediglich eine befristete Aufent-

haltserlaubnis nach dem IMK-Bleiberechtsbeschluss vom 17. November 2006 er-

teilt werden. Diese Möglichkeit hat aber zum 1. Januar 2005 noch gar nicht be-

standen, so dass bei Zugrundelegen der Rechtsauffassung des OVG Nordrhein-

Westfalen eine Anrechnung von Duldungszeiten vor dem 1. Januar 2005 nur dann 

in Betracht käme, wenn dem Kläger zu diesem Zeitpunkt ein Anspruch auf Ertei-

lung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 5 AufenthG zugestanden hätte.  
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Gerade dies ist jedoch nicht der Fall, da dem Kläger als irakischem Staatsangehö-

rigen die freiwillige Ausreise möglich und auch zumutbar war (vgl. hierzu BVerwG, 

Urteil vom 27.6.2006 – 1 C 14/05 –, NVwZ 2006, 1418 [1419]). Insoweit wird 

zugleich auf die gleichlautenden Ausführungen des Verwaltungsgerichts im Be-

schluss vom 3. April 2007 – AN 5 K 06.02026 – betreffend das Verfahren der Pro-

zesskostenhilfe verwiesen. Eine Anrechnung von Duldungszeiten auf die Frist des 

§ 26 Abs. 4 AufenthG kommt daher auch bei Zugrundelegen der Ansicht der OVG 

Nordrhein-Westfalen nicht in Frage.  

 

cc) Es bedarf deshalb entgegen der Auffassung des Klägerbevollmächtigten keiner 

weiteren Klärung, ob die mit Bescheid vom 28. Februar 2007 erfolgte Ablehnung 

des Antrags auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach übereinstimmender Er-

klärung der Erledigung der Hauptsache im anschließenden verwaltungsgerichtli-

chen Verfahren unanfechtbar geworden ist, wie das Verwaltungsgericht auf Sei-

te 7 der angefochtenen Entscheidung meint, oder ob der Bescheid mit der Ertei-

lung der Aufenthaltserlaubnis nach dem IMK-Bleiberechtsbeschluss konkludent 

aufgehoben wurde, wie dem Einstellungsbeschluss des Gerichts vom 11. Juli 

2007 – AN 5 K 06.02026 – zu entnehmen ist. Maßgeblich ist allein, dass dem Klä-

ger aufgrund des Fehlens der Voraussetzungen des § 25 Abs. 5 AufenthG zum 

maßgeblichen Zeitpunkt am 1. Januar 2005 ein Anspruch auf Erteilung einer Auf-

enthaltserlaubnis nach dem 5. Abschnitt des Kapitels 2 des Aufenthaltsgesetzes 

nicht zustand. 

 

c) Zutreffend ist das Verwaltungsgericht des Weiteren auch davon ausgegangen, 

dass dem Kläger ein Anspruch auf Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nicht 

aufgrund von entsprechenden Zusicherungen der Behörde zusteht. Der Kläger ist 

dem auch im Rahmen des Antrags auf Zulassung der Berufung nicht mehr entge-

gengetreten. 

 

2. Ebenso wenig hat die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung (§ 124 Abs. 2 Nr. 3 

VwGO). 

 

a) Grundsätzliche Bedeutung im Sinne von § 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO hat eine 

Rechtsstreitigkeit nur dann, wenn sie eine rechtliche oder tatsächliche Frage auf-

wirft, die für die Berufungsinstanz entscheidungserheblich ist und im Sinne der 

Rechtseinheit einer Klärung bedarf (vgl. Kopp/Schenke, VwGO, 15. Aufl., 2007, 
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§ 124 RdNr. 10; Happ, in: Eyermann, VwGO, 12. Aufl., 2006, § 124 RdNr. 36). Ei-

ne Zulassung der Berufung kommt deshalb nicht in Betracht, wenn sich die Be-

antwortung der als klärungsbedürftig angesehenen Rechtsfrage unter Heranzie-

hung der anerkannten Auslegungsmethoden ohne weiteres aus dem Gesetz 

selbst ergibt (vgl. BVerfG, Beschluss vom 12.3.2008 – 2 BvR 378/05 –, InfAuslR 

2008, 263 [264]) oder diese in dem angestrebten Berufungsverfahren für den Aus-

gang des Rechtsstreits unerheblich ist (vgl. Seibert, in: Sodan/Ziekow, VwGO, 

2. Aufl. 2006, § 124 RdNr. 154; Happ, in: Eyermann, VwGO, 12. Aufl. 2006, § 124 

RdNr. 36). 

 

b) So verhält es sich hier. Soweit der Kläger die Klärung der Frage begehrt, ob auch 

Zeiten im Besitz einer Duldung nach dem 1. Januar 2005 anzurechnen sind, 

kommt dem – wie erwähnt – schon allein deswegen eine grundsätzliche Bedeu-

tung nicht zu, weil sich dies bereits unmittelbar aus dem Gesetz selbst ergibt. 

§ 102 Abs. 2 AufenthG ordnet eine solche Anrechnung nämlich nicht an. Soweit 

der Kläger darüber hinaus die Klärung der Frage von Anrechnungszeiten vor dem 

1. Januar 2005 erstrebt, ergibt sich keine Entscheidungserheblichkeit und damit 

auch keine Klärungsbedürftigkeit, da insoweit beide Rechtsauffassungen, sowohl 

die des VGH Baden-Württemberg als auch die des OVG Nordrhein-Westfalen, be-

zogen auf den vorliegenden Fall zum selben Ergebnis führen.  

 

Ebenso wenig kommt eine Erstreckung des Regelungsinhalts des § 102 Abs. 2 

AufenthG auf den Zeitraum nach dem 1. Januar 2005 in Betracht. Die Vorschrift 

regelt ausschließlich Übergangsfälle und setzt insoweit eine Kontinuität des Dul-

dungszustands vor dem 1. Januar 2005 und der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis 

nach dem 1. Januar 2005 voraus. § 102 Abs. 2 AufenthG will ausschließlich dieje-

nigen Ausländer begünstigen, denen vor Geltung des Aufenthaltsgesetzes ledig-

lich Duldungen erteilt werden konnten, die aber unter Geltung des Aufenthaltsge-

setzes im Hinblick auf humanitäre Aufenthaltserlaubnisse bereits unmittelbar mit 

dem Inkrafttreten des Aufenthaltsgesetzes anspruchsberechtigt waren. Es ent-

spricht deshalb nicht dem Gesetzeszweck des § 102 Abs. 2 AufenthG, auch Aus-

länder – wie etwa den Kläger – zu privilegieren, die nicht bereits am 1. Januar 

2005, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt – hier aufgrund des IMK-

Bleiberechtsbeschlusses vom 17. November 2006 – einen Anspruch auf Erteilung 

einer Aufenthaltserlaubnis erworben haben (vgl. OVG NRW, Beschluss vom 
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4.9.2008 – 18 E 428/08 –, EZAR-NF 24 Nr. 8, S. 3; VGH BW, Beschluss vom 

19.5.2008 – 11 S 942/08 –, InfAuslR 2008, 300 [301]). 

 

Der Antrag auf Zulassung der Berufung war deshalb abzulehnen. 

 

3. Die Kostenentscheidung für das Zulassungsverfahren folgt aus § 154 Abs. 2. Die 

Streitwertfestsetzung ergibt sich aus §§ 47 und 52 Abs. 2 GKG. 

 

Nach § 152 Abs. 1 VwGO ist dieser Beschluss unanfechtbar. 

 

 

 

 

Krodel Dr. Mayer                          Häberlein 

 




